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Sehr geehrte Frau Kollegin, 

Ihre Frage, 

„Was hindert die Bundesregierung daran, eine Bonussteuer, wie sie in Großbritannien bereits 
existiert, auch in Deutschland einzuführen?", 

beantworte ich wie folgt: 

Die Bundesregierung hält die isolierte Einführung einer Sondersteuer auf Bonuszahlungen, 

wie sie in Großbritannien und Frankreich umgesetzt wurde, für nicht Ziel führend. Internatio­

nal tätige Finanzinstitute hatten angekündigt, die Zahllast für diese Steuern auf Filialen in 

anderen Sitzländern zu verteilen. Eine Sondersteuer, die direkt bei den Bonusempfängern 

ansetzt, kann zudem in Deutschland nicht umgesetzt werden, weil die deutsche Einkommens­

besteuerung innerhalb der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit generell nicht nach der 

Herkunft der Einkünfte differenziert. 

Das Europäische Parlament hat am 7. Juli 2010 Regelungen für Bonuszahlungen verabschie­

det, die von der Bundesregierung mitgetragen werden. Die Regelungen sind aufsichtsrecht­

licher Natur und sollen dafür sorgen, dass in allen EU-Ländern die Auszahlung von Sonder­

vergütungen bei Banken strengeren Regeln unterliegt. Insbesondere soll die Auszahlung über 
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s« t e2 einen längeren Zeitraum gestreckt werden und keine aufsichtsrechtlich bedenkliche Schmäle­

rung der Eigenkapitalausstattung der Banken bewirken. Auf diese Weise soll der langfristige 

Geschäftserfolg wieder in den Vordergrund rücken, da hohe Bonuszahlungen auch für kurz­

fristige Gewinne als eine der Mitursachen der Finanzkrise gelten. Die vom Europäischen 

Parlament verabschiedeten Regelungen zur Reform der Eigenkapitalrichtlinie müssen noch in 

nationales Recht umgesetzt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 


